
HYGIENEKONZEPT FC BLOCHINGEN 

Verhaltensregeln auf dem Sportgelände während des Spielbetriebs: 

1. Auf dem kompletten Vereinsgelände des FC Blochingen ist der Mindestbestand von 

1,5 m einzuhalten.  Ausgenommen von dieser Maßnahme ist der Trainings- und 

Spielbetrieb auf dem Haupt- und Trainingsspielplatz. Die Anzahl der Zuschauer und 

Sportlern ist aktuell, seit 1.8.2020, auf 500 Personen beschränkt. 

2. Zuschauer und Sportler unterliegen der Dokumentationspflicht. Alle anwesenden 

Personen müssen sich in die dafür vorgesehene Liste eintragen (Name, Anschrift, 

Telefonnummer oder Email-Adresse und Unterschrift). Diese Daten werden nach vier 

Wochen vernichtet. 

3. Die Zonierung des Sportgeländes entnehmen Sie bitte dem Lageplan. 

4. Da aktuell die Halle in Blochingen saniert wird, bietet der FC Blochingen für die 

Gastmannschaft lediglich eine Umkleidemöglichkeit. Duschmöglichkeiten stehen 

aktuell keine zur Verfügung. In sämtlichen Innenbereichen wird gebeten einen Mund- 

und Nasenschutz zu tragen. Auch hier gilt die vorgeschriebene Abstandsregelung. 

Jedoch empfehlen wir allen Mannschaften sich zu Hause umzuziehen und auch dort 

zu duschen. 

5. Sanitärräume, insbesondere Toiletten, dürfen nur einzeln betreten werden. Auch hier 

wird das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes unbedingt empfohlen. Auf 

gründliches Händewaschen wird hiermit nochmals hingewiesen. 

6. Begrüßungsrituale und gemeinsames Jubeln sind zu unterlassen. 

7. Bei der gemeinsamen Anfahrt zum Sportgelände sowie bei gemeinsamen 

Auswärtsfahrten wird das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes empfohlen. 

8. Keinen Zutritt auf das gesamte Sportgelände erhalten Personen, die in den letzten 14 

Tagen in Kontakt mit einer infizierten Person standen. Ebenfalls keinen Zutritt wird 

Personen gewährt, deren Gesundheitszustand Symptome eine Ateminfekts oder 

erhöhte Temperaturen aufweisen. 

9. Wir bitten Sie sich an oben ausgeführte Verhaltensregeln unbedingt zu halten. Bei 

Verstoß gegen diese erfolgt ein Verweis vom Sportgelände. 

10. Hygiene-Beauftragter des FC Blochingen: 

________________________________________________________________________ 


